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III Euro-Zone und Euro-Einführung

FAZ, 12.05.2010

Land Einführung Land Einführung Land Einführung
Belgien 01. Jan 99 Italien 01. Jan 99 Griechenland 01. Jan 01

Finnland 01. Jan 99 Luxemburg 01. Jan 99 Slowenien 01. Jan 07

Frankreich 01. Jan 99 Niederlande 01. Jan 99 Malta 01. Jan 08

Deutschland 01. Jan 99 Österreich 01. Jan 99 Zypern 01. Jan 08

Irland 01. Jan 99 Portugal 01. Jan 99 Slowakei 01. Jan 09

Spanien 01. Jan 99 Estland 01. Jan 11



Growth 
Rate 

(Annual
GDP change 

in %)1

Unemploy-
ment1

Inflation1 Public 
Depth
(% of
GDP)2

Budget 
Deficit2

Long-term
Interest
Rate3

Germany -5,2 8,0 -0,02 73,2 -3,3 3,10

France -2,4 9,5 0,34 77,6 -7,5 3,44

Spain -3,8 18,2 0,35 53,2 -11,2 3,83

Greece -0,8 9,5 1,30 115,1 -13,6 6,24

Sources:  1International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2009, 2 Eurostat, 3 ECB (March 2010).

Wirtschaftliche Ungleich-
gewichte im Euro-Raum (2009)



Public Depth in % of
GDP

Budgetary Deficit

Belgium 96,7 -6,0

France 77,6 -7,5

Greece 115,1 -13,6

Ireland 64,0 -14,3

Italy 115,8 -5,3

Portugal 76,8 -9,4
Source: Eurostat

Öffentliche Haushalte



Inflation 
rate1

Public Debt
in % GDP2

Budget 
Deficit2

Long-term
interest rate3

Estonia -1,5 7,2 -1,7 5,89
Latvia -1,7 36,1 -9,0 10,54

Lithuania -0,3 29,3 -8,9 5,15

Poland 3,0 51,0 -7,1 5,72

Romania 4,3 23,7 -8,3 7,11

Czech R. 0,6 35,4 -5,9 4,02

Bulgaria 1,5 14,7 -0,5 5,82
Sources:  1International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2009, 2 Eurostat, 3 ECB (March 2010).

Beitrittskandidaten zum
Euro-Raum
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Öffentliches 
Finanzierungssaldo/Staatschuld (1/3)
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Öffentliches 
Finanzierungssaldo/Staatschuld (2/3)



Öffentliches 
Finanzierungssaldo/Staatschuld (3/3)

FAZ: 6.5.2010 / SWP, Juni 2010



DIE WIRTSCHAFTSPOLITIK

Art. 119-126 AEUV



Art. 119 AEUV

(1) Die Tätigkeit der Mitgliedstaaten und der Union im Sinne des Artikels 3 des 
Vertrags über die Europäische Union umfasst nach Maßgabe der Verträge die 
Einführung einer Wirtschaftspolitik, die auf einer engen Koordinierung der 
Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten, dem Binnenmarkt und der Festlegung 
gemeinsamer Ziele beruht und dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit 
freiem Wettbewerb verpflichtet ist.

(2) Parallel dazu umfasst diese Tätigkeit nach Maßgabe der Verträge und der darin 
vorgesehenen Verfahren eine einheitliche Währung, den Euro, sowie die 
Festlegung und Durchführung einer einheitlichen Geld- sowie 
Wechselkurspolitik, die beide vorrangig das Ziel der Preisstabilität verfolgen und 
unbeschadet dieses Zieles die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Union unter 
Beachtung des Grundsatzes einer offenen Marktwirtschaft mit freiem 
Wettbewerb unterstützen sollen.

(3) Diese Tätigkeit der Mitgliedstaaten und der Union setzt die Einhaltung der 
folgenden richtungweisenden Grundsätze voraus: stabile Preise, gesunde 
öffentliche Finanzen und monetäre Rahmenbedingungen sowie eine dauerhaft 
finanzierbare Zahlungsbilanz.



Art. 119 AEUV
Systematisch:
(1)
• enge Koordinierung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten
• Binnenmarkt
• Festlegung gemeinsamer Ziele.

(2)
• Festlegung und Durchführung einer einheitlichen Geld- sowie 

Wechselkurspolitik.

(3)
• richtungweisende Grundsätze: stabile Preise, gesunde 

öffentliche Finanzen und monetäre Rahmenbedingungen 
sowie eine dauerhaft finanzierbare Zahlungsbilanz.



PROTOKOLL (Nr. 12)
ÜBER DAS VERFAHREN BEI EINEM ÜBERMÄSSIGEN 
DEFIZIT

PROTOKOLL (Nr. 13)
ÜBER DIE KONVERGENZKRITERIEN

PROTOKOLL (Nr. 14)
BETREFFEND DIE EURO-GRUPPE

PROTOKOLL (Nr. 15)
ÜBER EINIGE BESTIMMUNGEN BETREFFEND DAS 
VEREINIGTE KÖNIGREICH GROSSBRITANNIEN UND 
NORDIRLAND

Relevante Protokolle



PROTOKOLL (Nr. 14)
BETREFFEND DIE EURO-GRUPPE

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN –
• IN DEM WUNSCH, die Voraussetzungen für ein stärkeres 

Wirtschaftswachstum in der Euro-päischen Union zu verbessern und zu 
diesem Zwecke eine immer engere Koordinierung der Wirtschaftspolitik im 
Euro-Währungsgebiet zu fördern,

• IN DEM BEWUSSTSEIN, dass besondere Bestimmungen für einen 
verstärkten Dialog zwischen den Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro 
ist, vorgesehen werden müssen, bis der Euro zur Währung aller 
Mitgliedstaaten der Union geworden ist –

• SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem 
Vertrag über die Euro-päische Union und dem Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügt sind:

.

.



PROTOKOLL (Nr. 14)
BETREFFEND DIE EURO-GRUPPE

Artikel 1
Die Minister der Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, treten zu 
informellen Sitzungen zusammen. Diese Sitzungen werden bei Bedarf 
abgehalten, um Fragen im Zusammenhang mit ihrer gemeinsamen 
spezifischen Verantwortung im Bereich der einheitlichen Währung zu 
erörtern. Die Kommission nimmt an den Sitzungen teil. Die Europäische 
Zentralbank wird zu diesen Sitzungen eingeladen, die von den Vertretern 
der für Finanzen zuständigen Minister der Mitgliedstaaten, deren Währung 
der Euro ist, und der Kommission vorbereitet werden.



Art. 120 AEUV
Die Mitgliedstaaten richten ihre Wirtschaftspolitik so 
aus, dass sie im Rahmen der in Artikel 121 Absatz 2 
genannten Grundzüge zur Verwirklichung der Ziele 
der Union im Sinne des Artikels 3 des Vertrags über 
die Europäische Union beitragen. Die Mitgliedstaaten 
und die Union handeln im Einklang mit dem 
Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem 
Wettbewerb, wodurch ein effizienter Einsatz der 
Ressourcen gefördert wird, und halten sich dabei an 
die in Artikel 119 genannten Grundsätze.



Art. 121 AEUV
(1) Die Mitgliedstaaten betrachten ihre Wirtschaftspolitik als eine Angelegenheit von 

gemeinsamem Interesse und koordinieren sie im Rat nach Maßgabe des Artikels 
120.

(2) Der Rat erstellt auf Empfehlung der Kommission einen Entwurf für die Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Union und erstattet dem Europäischen 
Rat hierüber Bericht.
Der Europäische Rat erörtert auf der Grundlage dieses Berichtes des Rates eine 
Schlussfolgerung zu den Grundzügen der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und 
der Union.
Auf der Grundlage dieser Schlussfolgerung verabschiedet der Rat eine Empfehlung, 
in der diese Grundzüge dargelegt werden. Der Rat unterrichtet das Europäische 
Parlament über seine Empfehlung.

(3) Um eine engere Koordinierung der Wirtschaftspolitik und eine dauerhafte Konvergenz 
der Wirtschaftsleistungen der Mitgliedstaaten zu gewährleisten, überwacht der Rat 
anhand von Berichten der Kommission die wirtschaftliche Entwicklung in jedem 
Mitgliedstaat und in der Union sowie die Vereinbarkeit der Wirtschaftspolitik mit den 
in Absatz 2 genannten Grundzügen und nimmt in regelmäßigen Abständen eine 
Gesamtbewertung vor.
Zum Zwecke dieser multilateralen Überwachung übermitteln die Mitgliedstaaten der 
Kommission Angaben zu wichtigen einzelstaatlichen Maßnahmen auf dem Gebiet 
ihrer Wirtschaftspolitik sowie weitere von ihnen für erforderlich erachtete Angaben.



Art. 121 AEUV
(4) Wird im Rahmen des Verfahrens nach Absatz 3 festgestellt, dass die 

Wirtschaftspolitik eines Mitgliedstaats nicht mit den in Absatz 2 
genannten Grundzügen vereinbar ist oder das ordnungsgemäße 
Funktionieren der Wirtschafts- und Währungsunion zu gefährden droht, 
so kann die Kommission eine Verwarnung an den betreffenden 
Mitgliedstaat richten. Der Rat kann auf Empfehlung der Kommission die 
erforderlichen Empfehlungen an den betreffenden Mitgliedstaat richten. 
Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission beschließen, seine 
Empfehlungen zu veröffentlichen.
Der Rat beschließt im Rahmen dieses Absatzes ohne Berücksichtigung 
der Stimme des den betreffenden Mitgliedstaat vertretenden Mitglieds 
des Rates.
Die qualifizierte Mehrheit der übrigen Mitglieder des Rates bestimmt 
sich nach Artikel 238 Absatz 3 Buchstabe a.



Art. 121 AEUV
(4)
(5) Der Präsident des Rates und die Kommission erstatten dem 

Europäischen Parlament über die Ergebnisse der 
multilateralen Überwachung Bericht. Der Präsident des Rates 
kann ersucht werden, vor dem zuständigen Ausschuss des 
Europäischen Parlaments zu erscheinen, wenn der Rat seine 
Empfehlungen veröffentlicht hat.

(6) Das Europäische Parlament und der Rat können gemäß dem 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren durch Verordnungen 
die Einzelheiten des Verfahrens der multilateralen 
Überwachung im Sinne der Absätze 3 und 4 festlegen.



Art. 122 AEUV
(1) Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission unbeschadet der 

sonstigen in den Verträgen vorgesehenen Verfahren im Geiste 
der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten über die der 
Wirtschaftslage angemessenen Maßnahmen beschließen, 
insbesondere falls gravierende Schwierigkeiten in der 
Versorgung mit bestimmten Waren, vor allem im 
Energiebereich, auftreten.

(2) Ist ein Mitgliedstaat aufgrund von Naturkatastrophen oder 
außergewöhnlichen Ereignissen, die sich seiner Kontrolle 
entziehen, von Schwierigkeiten betroffen oder von gravierenden 
Schwierigkeiten ernstlich bedroht, so kann der Rat auf 
Vorschlag der Kommission beschließen, dem betreffenden 
Mitgliedstaat unter bestimmten Bedingungen einen finanziellen 
Beistand der Union zu gewähren. Der Präsident des Rates 
unterrichtet das Europäische Parlament über den Beschluss.



Art. 123 AEUV

(1) Überziehungs- oder andere Kreditfazilitäten bei der Europäischen 
Zentralbank oder den Zentralbanken der Mitgliedstaaten (im Folgenden 
als "nationale Zentralbanken" bezeichnet) für Organe, Einrichtungen 
oder sonstige Stellen der Union, Zentralregierungen, regionale oder 
lokale Gebietskörperschaften oder andere öffentlich-rechtliche 
Körperschaften, sonstige Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder 
öffentliche Unternehmen der Mitgliedstaaten sind ebenso verboten wie 
der unmittelbare Erwerb von Schuldtiteln von diesen durch die 
Europäische Zentralbank oder die natio-nalen Zentralbanken.

(2) Die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten nicht für Kreditinstitute in 
öffentlichem Eigentum; diese werden von der jeweiligen nationalen 
Zentralbank und der Europäischen Zentralbank, was die Bereitstellung 
von Zentralbankgeld betrifft, wie private Kreditinstitute behandelt.



Art. 124 AEUV

Maßnahmen, die nicht aus aufsichtsrechtlichen Gründen 
getroffen werden und einen bevorrechtigten Zugang der 
Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union, der 
Zentralregierungen, der regionalen oder lokalen 
Gebietskörperschaften oder anderen öffentlich-rechtlichen 
Körper-schaften, sonstiger Einrichtungen des öffentlichen 
Rechts oder öffentlicher Unternehmen der Mitgliedstaaten zu 
den Finanzinstituten schaffen, sind verboten.



Art. 125 AEUV
(1) Die Union haftet nicht für die Verbindlichkeiten der Zentralregierungen, 

der regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder anderen 
öffentlich-rechtlichen Körperschaften, sonstiger Einrichtungen des 
öffentlichen Rechts oder öffentlicher Unternehmen von Mitgliedstaaten 
und tritt nicht für derartige Verbindlichkeiten ein; dies gilt unbeschadet 
der gegenseitigen finanziellen Garantien für die gemeinsame 
Durchführung eines bestimmten Vorhabens. Ein Mitgliedstaat haftet 
nicht für die Verbindlichkeiten der Zentralregierungen, der regionalen 
oder lokalen Gebietskörperschaften oder anderen öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften, sonstiger Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder 
öffentlicher Unternehmen eines anderen Mitgliedstaats und tritt nicht für 
derartige Verbindlichkeiten ein; dies gilt unbeschadet der gegenseitigen 
finanziellen Garantien für die gemeinsame Durchführung eines 
bestimmten Vorhabens.

(2) Der Rat kann erforderlichenfalls auf Vorschlag der Kommission und 
nach Anhörung des Europäischen Parlaments die Definitionen für die 
Anwendung der in den Artikeln 123 und 124 sowie in diesem Artikel 
vorgesehenen Verbote näher bestimmen.



Art. 126 AEUV
(1) Die Mitgliedstaaten vermeiden übermäßige öffentliche Defizite.
(2) Die Kommission überwacht die Entwicklung der Haushaltslage und der 

Höhe des öffentlichen Schuldenstands in den Mitgliedstaaten im Hinblick auf 
die Feststellung schwerwiegender Fehler. Insbesondere prüft sie die 
Einhaltung der Haushaltsdisziplin anhand von zwei Kriterien, nämlich daran,

a) ob das Verhältnis des geplanten oder tatsächlichen öffentlichen Defizits zum 
Bruttoinlandsprodukt einen bestimmten Referenzwert überschreitet, es sei denn, 
dass
- entweder das Verhältnis erheblich und laufend zurückgegangen ist und einen 
Wert in der Nähe des Referenzwerts erreicht hat
- oder der Referenzwert nur ausnahmsweise und vorübergehend überschritten wird 
und das Verhältnis in der Nähe des Referenzwerts bleibt,

b) ob das Verhältnis des öffentlichen Schuldenstands zum Bruttoinlandsprodukt einen 
bestimmten Referenzwert überschreitet, es sei denn, dass das Verhältnis 
hinreichend rückläufig ist und sich rasch genug dem Referenzwert nähert.
Die Referenzwerte werden in einem den Verträgen beigefügten Protokoll über das 
Verfahren bei einem übermäßigen Defizit im Einzelnen festgelegt.



Artikel 1
Die in Artikel 126 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union genannten 
Referenzwerte sind:

• 3 % für das Verhältnis zwischen dem geplanten oder 
tatsächlichen öffentlichen Defizit und dem 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen,

• 60 % für das Verhältnis zwischen dem öffentlichen 
Schuldenstand und dem Bruttoinlands-produkt zu 
Marktpreisen.

Protokoll über das Verfahren
bei einem übermäßigen Defizit



Art. 126 AEUV
(3) Erfüllt ein Mitgliedstaat keines oder nur eines dieser Kriterien, so erstellt 

die Kommission einen Bericht. In diesem Bericht wird berücksichtigt, ob 
das öffentliche Defizit die öffentlichen Ausgaben für Investitionen 
übertrifft; berücksichtigt werden ferner alle sonstigen einschlägigen 
Faktoren, einschließlich der mittelfristigen Wirtschafts- und 
Haushaltslage des Mitgliedstaats.
Die Kommission kann ferner einen Bericht erstellen, wenn sie 
ungeachtet der Erfüllung der Kriterien der Auffassung ist, dass in einem 
Mitgliedstaat die Gefahr eines übermäßigen Defizits besteht.

(4) Der Wirtschafts- und Finanzausschuss gibt eine Stellungnahme zu dem 
Bericht der Kommission ab.

(5) Ist die Kommission der Auffassung, dass in einem Mitgliedstaat ein 
übermäßiges Defizit besteht oder sich ergeben könnte, so legt sie dem 
betreffenden Mitgliedstaat eine Stellungnahme vor und unterrichtet den 
Rat.

(6) Der Rat beschließt auf Vorschlag der Kommission und unter 
Berücksichtigung der Bemerkungen, die der betreffende Mitgliedstaat 
gegebenenfalls abzugeben wünscht, nach Prüfung der Gesamtlage, ob 
in übermäßiges Defizit besteht.



Art. 126 AEUV

(7) Stellt der Rat nach Absatz 6 ein übermäßiges Defizit fest, so richtet er auf 
Empfehlung der Kommission unverzüglich Empfehlungen an den betreffenden 
Mitgliedstaat mit dem Ziel, dieser Lage innerhalb einer bestimmten Frist 
abzuhelfen. Vorbehaltlich des Absatzes 8 werden diese Empfehlungen nicht 
veröffentlicht.

(8) Stellt der Rat fest, dass seine Empfehlungen innerhalb der gesetzten Frist keine 
wirksamen Maßnahmen ausgelöst haben, so kann er seine Empfehlungen 
veröffentlichen.

(9) Falls ein Mitgliedstaat den Empfehlungen des Rates weiterhin nicht Folge leistet, 
kann der Rat beschließen, den Mitgliedstaat mit der Maßgabe in Verzug zu 
setzen, innerhalb einer bestimmten Frist Maßnahmen für den nach Auffassung 
des Rates zur Sanierung erforderlichen Defizitabbau zu treffen.
Der Rat kann in diesem Fall den betreffenden Mitgliedstaat ersuchen, nach einem 
konkreten Zeitplan Berichte vorzulegen, um die Anpassungsbemühungen des 
Mitgliedstaats überprüfen zu können.

(10) Das Recht auf Klageerhebung nach den Artikeln 258 und 259 kann im Rahmen 
der Absätze 1 bis 9 dieses Artikels nicht ausgeübt werden.



Art. 126 AEUV
(11) Solange ein Mitgliedstaat einen Beschluss nach Absatz 9 nicht befolgt, kann der 

Rat beschließen, eine oder mehrere der nachstehenden Maßnahmen 
anzuwenden oder gegebenenfalls zu verschärfen, nämlich

- von dem betreffenden Mitgliedstaat verlangen, vor der Emission von Schuldverschreibungen 
und sonstigen Wertpapieren vom Rat näher zu bezeichnende zusätzliche Angaben zu 
veröffentlichen,

- die Europäische Investitionsbank ersuchen, ihre Darlehenspolitik gegenüber dem Mitgliedstaat 
zu überprüfen,

- von dem Mitgliedstaat verlangen, eine unverzinsliche Einlage in angemessener Höhe bei der 
Union zu hinterlegen, bis das übermäßige Defizit nach Ansicht des Rates korrigiert worden ist,

- Geldbußen in angemessener Höhe verhängen.
Der Präsident des Rates unterrichtet das Europäische Parlament von den Beschlüssen.

(12) Der Rat hebt einige oder sämtliche Beschlüsse oder Empfehlungen nach den 
Absätzen 6 bis 9 und 11 so weit auf, wie das übermäßige Defizit in dem 
betreffenden Mitgliedstaat nach Ansicht des Rates korrigiert worden ist. Hat der 
Rat zuvor Empfehlungen veröffentlicht, so stellt er, sobald der Beschluss nach 
Absatz 8 aufgehoben worden ist, in einer öffentlichen Erklärung fest, dass in 
dem betreffenden Mitgliedstaat kein übermäßiges Defizit mehr besteht.



Art. 126 AEUV
(13) Die Beschlussfassung und die Empfehlungen des Rates nach den Absätzen 8, 9, 11 

und 12 erfolgen auf Empfehlung der Kommission.
Erlässt der Rat Maßnahmen nach den Absätzen 6 bis 9 sowie den Absätzen 11 und 
12, so beschließt er ohne Berücksichtigung der Stimme des den betreffenden 
Mitgliedstaat vertretenden Mitglieds des Rates.
Die qualifizierte Mehrheit der übrigen Mitglieder des Rates bestimmt sich nach 
Artikel 238 Absatz 3 Buchstabe a.

(14) Weitere Bestimmungen über die Durchführung des in diesem Artikel beschriebenen 
Verfahrens sind in dem den Verträgen beigefügten Protokoll über das Verfahren bei 
einem übermäßigen Defizit enthalten.
Der Rat verabschiedet gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren einstimmig 
und nach Anhörung des Europäischen Parlaments sowie der Europäischen 
Zentralbank die geeigneten Bestimmungen, die sodann das genannte Protokoll 
ablösen.
Der Rat beschließt vorbehaltlich der sonstigen Bestimmungen dieses Absatzes auf 
Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments nähere 
Einzelheiten und Begriffs-bestimmungen für die Durchführung des genannten 
Protokolls.



Defizitverfahren nach Art. 126 AEUV



DIE WÄHRUNGSPOLITIK

Art. 127-133, 136-144, 282 AEUV



Art. 282 AEUV
(1) Die Europäische Zentralbank und die nationalen Zentralbanken bilden das 

Europäische System der Zentralbanken (ESZB). Die Europäische Zentralbank und 
die nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, 
bilden das Eurosystem und betreiben die Währungspolitik der Union.

(2) Das ESZB wird von den Beschlussorganen der Europäischen Zentralbank geleitet. 
Sein vorrangiges Ziel ist es, die Preisstabilität zu gewährleisten. Unbeschadet 
dieses Zieles unterstützt es die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Union, um zur 
Verwirklichung ihrer Ziele beizutragen.

(3) Die Europäische Zentralbank besitzt Rechtspersönlichkeit. Sie allein ist befugt, die 
Ausgabe des Euro zu genehmigen. Sie ist in der Ausübung ihrer Befugnisse und 
der Verwaltung ihrer Mittel unabhängig. Die Organe, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen der Union sowie die Regierungen der Mitgliedstaaten achten diese 
Unabhängigkeit.

(4) Die Europäische Zentralbank erlässt die für die Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlichen Maß-nahmen nach den Artikeln 127 bis 133 und Artikel 138 und nach 
Maßgabe der Satzung des ESZB und der EZB. Nach diesen Artikeln behalten die 
Mitgliedstaaten, deren Währung nicht der Euro ist, sowie deren Zentralbanken ihre 
Zuständigkeiten im Währungsbereich.

(5) Die Europäische Zentralbank wird in den Bereichen, auf die sich ihre Befugnisse 
erstrecken, zu allen Entwürfen für Rechtsakte der Union sowie zu allen Entwürfen 
für Rechtsvorschriften auf einzelstaatlicher Ebene gehört und kann Stellungnahmen 
abgeben.



Art. 127 AEUV
(1) Das vorrangige Ziel des Europäischen Systems der Zentralbanken (im 

Folgenden "ESZB") ist es, die Preisstabilität zu gewährleisten. Soweit dies 
ohne Beeinträchtigung des Zieles der Preisstabilität möglich ist, unterstützt 
das ESZB die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Union, um zur 
Verwirklichung der in Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union 
festgelegten Ziele der Union beizutragen. Das ESZB handelt im Einklang mit 
dem Grundsatz einer offenen Marktwirt-schaft mit freiem Wettbewerb, 
wodurch ein effizienter Einsatz der Ressourcen gefördert wird, und hält sich 
dabei an die in Artikel 119 genannten Grundsätze.

(2) Die grundlegenden Aufgaben des ESZB bestehen darin,
- die Geldpolitik der Union festzulegen und auszuführen,
- Devisengeschäfte im Einklang mit Artikel 219 durchzuführen,
- die offiziellen Währungsreserven der Mitgliedstaaten zu halten und zu verwalten,
- das reibungslose Funktionieren der Zahlungssysteme zu fördern.

(3) Absatz 2 dritter Gedankenstrich berührt nicht die Haltung und Verwaltung 
von Arbeitsguthaben in Fremdwährungen durch die Regierungen der 
Mitgliedstaaten.



Art. 127 AEUV
(4) Die Europäische Zentralbank wird gehört

- zu allen Vorschlägen für Rechtsakte der Union im Zuständigkeitsbereich der Europäischen 
Zentralbank,

- von den nationalen Behörden zu allen Entwürfen für Rechtsvorschriften im 
Zuständigkeits-bereich der Europäischen Zentralbank, und zwar innerhalb der Grenzen und 
unter den Bedin-gungen, die der Rat nach dem Verfahren des Artikels 129 Absatz 4 festlegt.

Die Europäische Zentralbank kann gegenüber den zuständigen Organen, Einrichtungen oder 
sonsti-gen Stellen der Union und gegenüber den nationalen Behörden Stellungnahmen zu in 
ihren Zustän-digkeitsbereich fallenden Fragen abgeben.

(5) Das ESZB trägt zur reibungslosen Durchführung der von den zuständigen Behörden auf dem 
Gebiet der Aufsicht über die Kreditinstitute und der Stabilität des Finanzsystems ergriffenen 
Maß-nahmen bei.

(6) Der Rat kann einstimmig durch Verordnungen gemäß einem besonderen 
Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Europäischen Parlaments und der 
Europäischen Zentralbank besondere Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über 
Kreditinstitute und sonstige Finanzinstitute mit Ausnahme von Versicherungsunternehmen der 
Europäischen Zentralbank übertragen.



Art. 128 AEUV

(1) Die Europäische Zentralbank hat das ausschließliche Recht, die Ausgabe von 
Euro-Banknoten innerhalb der Union zu genehmigen. Die Europäische 
Zentralbank und die nationalen Zentralbanken sind zur Ausgabe dieser 
Banknoten berechtigt. Die von der Europäischen Zentralbank und den 
nationalen Zentralbanken ausgegebenen Banknoten sind die einzigen 
Banknoten, die in der Union als gesetzliches Zahlungsmittel gelten.

(2) Die Mitgliedstaaten haben das Recht zur Ausgabe von Euro-Münzen, wobei der 
Umfang dieser Ausgabe der Genehmigung durch die Europäische Zentralbank 
bedarf. Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des 
Europäischen Parlaments und der Europäischen Zentralbank Maßnahmen 
erlassen, um die Stückelung und die technischen Merkmale aller für den Umlauf 
bestimmten Münzen so weit zu harmonisieren, wie dies für deren reibungslosen 
Umlauf innerhalb der Union erforderlich ist.



Art. 129 AEUV
(1) Das ESZB wird von den Beschlussorganen der Europäischen Zentralbank, nämlich 

dem Rat der Europäischen Zentralbank und dem Direktorium, geleitet.
(2) Die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen 

Zentralbank (im Folgenden "Satzung des ESZB und der EZB") ist in einem den 
Verträgen beigefügten Proto-koll festgelegt.

(3) Das Europäische Parlament und der Rat können die Artikel 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 
19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 Buchstabe a und 36 der Satzung 
des ESZB und der EZB gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren ändern. 
Sie beschließen entweder auf Empfehlung der Europäischen Zentralbank nach 
Anhörung der Kommission oder auf Empfehlung der Kommission nach Anhörung 
der Europäischen Zentralbank.

(4) Der Rat erlässt entweder auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des 
Euro-päischen Parlaments und der Europäischen Zentralbank oder auf Empfehlung 
der Europäischen Zentralbank und nach Anhörung des Europäischen Parlaments 
und der Kommission die in den Artikeln 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 und 34.3 
der Satzung des ESZB und der EZB genannten Bestimmungen.



Art. 130 AEUV

Bei der Wahrnehmung der ihnen durch die Verträge und die 
Satzung des ESZB und der EZB über-tragenen Befugnisse, 
Aufgaben und Pflichten darf weder die Europäische Zentralbank 
noch eine nationale Zentralbank noch ein Mitglied ihrer 
Beschlussorgane Weisungen von Organen, Einrich-tungen oder 
sonstigen Stellen der Union, Regierungen der Mitgliedstaaten oder 
anderen Stellen ein-holen oder entgegennehmen. Die Organe, 
Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union sowie die 
Regierungen der Mitgliedstaaten verpflichten sich, diesen 
Grundsatz zu beachten und nicht zu ver-suchen, die Mitglieder der 
Beschlussorgane der Europäischen Zentralbank oder der 
nationalen Zentralbanken bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
zu beeinflussen.



Art. 131 AEUV

Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass seine 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften einschließlich der 
Satzung seiner nationalen Zentralbank mit den 
Verträgen sowie mit der Satzung des ESZB und der 
EZB im Einklang stehen.



Art. 132 AEUV
(1) Zur Erfüllung der dem ESZB übertragenen Aufgaben werden von der Europäischen 

Zentralbank gemäß den Verträgen und unter den in der Satzung des ESZB und der 
EZB vorgesehenen Bedingungen
- Verordnungen erlassen, insoweit dies für die Erfüllung der in Artikel 3.1 erster 
Gedanken-strich, Artikel 19.1, Artikel 22 oder Artikel 25.2 der Satzung des ESZB 
und der EZB festgelegten Aufgaben erforderlich ist; sie erlässt Verordnungen ferner 
in den Fällen, die in den Rechtsakten des Rates nach Artikel 129 Absatz 4 
vorgesehen werden,
- Beschlüsse erlassen, die zur Erfüllung der dem ESZB nach den Verträgen und der 
Satzung des ESZB und der EZB übertragenen Aufgaben erforderlich sind,
- Empfehlungen und Stellungnahmen abgegeben.

(2) Die Europäische Zentralbank kann die Veröffentlichung ihrer Beschlüsse, 
Empfehlungen und Stellungnahmen beschließen.

(3) Innerhalb der Grenzen und unter den Bedingungen, die der Rat nach dem 
Verfahren des Arti-kels 129 Absatz 4 festlegt, ist die Europäische Zentralbank 
befugt, Unternehmen bei Nichteinhal-tung der Verpflichtungen, die sich aus ihren 
Verordnungen und Beschlüssen ergeben, mit Geld-bußen oder in regelmäßigen 
Abständen zu zahlenden Zwangsgeldern zu belegen.



Art. 133 AEUV

Unbeschadet der Befugnisse der Europäischen Zentralbank 
erlassen das Europäische Parlament und der Rat gemäß dem 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren die Maßnahmen, die für 
die Verwendung des Euro als einheitliche Währung 
erforderlich sind. Diese Maßnahmen werden nach Anhörung 
der Europäischen Zentralbank erlassen.



Art. 136 AEUV

(1) Im Hinblick auf das reibungslose Funktionieren der Wirtschafts- und 
Währungsunion erlässt der Rat für die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, 
Maßnahmen nach den einschlägigen Bestimmungen der Verträge und dem 
entsprechenden Verfahren unter den in den Artikeln 121 und 126 genannten 
Verfahren, mit Ausnahme des in Artikel 126 Absatz 14 genannten Verfahrens, um

a) die Koordinierung und Überwachung ihrer Haushaltsdisziplin zu verstärken,
b) für diese Staaten Grundzüge der Wirtschaftspolitik auszuarbeiten, wobei darauf zu 

achten ist, dass diese mit den für die gesamte Union angenommenen Grundzügen 
der Wirtschaftspolitik vereinbar sind, und ihre Einhaltung zu überwachen.

(2) Bei den in Absatz 1 genannten Maßnahmen sind nur die Mitglieder des Rates 
stimmberechtigt, die die Mitgliedstaaten vertreten, deren Währung der Euro ist.
Die qualifizierte Mehrheit dieser Mitglieder bestimmt sich nach Artikel 238 Absatz 3 
Buchstabe a.



Art. 137 AEUV

Die Einzelheiten für die Tagungen der Minister 
der Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, 
sind in dem Protokoll betreffend die Euro-Gruppe 
festgelegt.



Art. 138 AEUV
(1) Zur Gewährleistung der Stellung des Euro im internationalen 

Währungssystem erlässt der Rat auf Vorschlag der Kommission 
einen Beschluss zur Festlegung der innerhalb der zuständigen 
internationalen Einrichtungen und Konferenzen im Finanzbereich 
einzunehmenden gemeinsamen Stand-punkte zu den Fragen, die 
von besonderer Bedeutung für die Wirtschafts- und 
Währungsunion sind. Der Rat beschließt nach Anhörung der 
Europäischen Zentralbank.

(2) Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission geeignete 
Maßnahmen mit dem Ziel erlassen, eine einheitliche Vertretung 
bei den internationalen Einrichtungen und Konferenzen im 
Finanzbereich sicherzustellen. Der Rat beschließt nach Anhörung 
der Europäischen Zentralbank.

(3) Bei den in den Absätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen sind nur 
die Mitglieder des Rates stimmberechtigt, die die Mitgliedstaaten 
vertreten, deren Währung der Euro ist.
Die qualifizierte Mehrheit dieser Mitglieder bestimmt sich nach 
Artikel 238 Absatz 3 Buchstabe a.



Art. 139 AEUV
(1) Die Mitgliedstaaten, für die der Rat nicht beschlossen hat, dass sie die erforderlichen Voraussetzungen 

für die Einführung des Euro erfüllen, werden im Folgenden als "Mitgliedstaaten, für die eine 
Ausnahmeregelung gilt" oder "Mitgliedstaaten mit Ausnahmeregelung" bezeichnet.

(2) Auf die Mitgliedstaaten, für die eine Ausnahmeregelung gilt, finden die im Folgenden aufgeführten 
Bestimmungen der Verträge keine Anwendung:

a) Annahme der das Euro-Währungsgebiet generell betreffenden Teile der Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik (Artikel 121 Absatz 2);

b) Zwangsmittel zum Abbau eines übermäßigen Defizits (Artikel 126 Absätze 9 und 11);
c) Ziele und Aufgaben des ESZB (Artikel 127 Absätze 1, 2, 3 und 5);
d) Ausgabe des Euro (Artikel 128);
e) Rechtsakte der Europäischen Zentralbank (Artikel 132);
f) Maßnahmen bezüglich der Verwendung des Euro (Artikel 133);
g) Währungsvereinbarungen und andere Maßnahmen bezüglich der Wechselkurspolitik (Artikel 219);
h) Ernennung der Mitglieder des Direktoriums der Europäischen Zentralbank (Artikel 283 Absatz 2);
i) Beschlüsse zur Festlegung der innerhalb der zuständigen internationalen Einrichtungen und 

Konferenzen im Finanzbereich einzunehmenden gemeinsamen Standpunkte zu den Fragen, die von 
besonderer Bedeutung für die Wirtschafts- und Währungsunion sind (Artikel 138 Absatz 1);

j) Maßnahmen zur Sicherstellung einer einheitlichen Vertretung bei den internationalen Einrich-tungen und 
Konferenzen im Finanzbereich (Artikel 138 Absatz 2).
Somit sind "Mitgliedstaaten" im Sinne der in den Buchstaben a bis j genannten Artikel die 
Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist.



Art. 139 AEUV

(3) Die Mitgliedstaaten, für die eine Ausnahmeregelung gilt, und 
deren nationale Zentralbanken sind nach Kapitel IX der Satzung 
des ESZB und der EZB von den Rechten und Pflichten im 
Rahmen des ESZB ausgeschlossen.

(4) Das Stimmrecht der Mitglieder des Rates, die Mitgliedstaaten mit 
Ausnahmeregelung ver-treten, ruht beim Erlass von Maßnahmen 
nach den in Absatz 2 genannten Artikeln durch den Rat sowie bei

a) Empfehlungen an die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, im 
Rahmen der multilate-ralen Überwachung, einschließlich Empfehlungen zu 
den Stabilitätsprogrammen und Verwar-nungen (Artikel 121 Absatz 4);

b) Maßnahmen bei übermäßigem Defizit von Mitgliedstaaten, deren Währung 
der Euro ist (Arti-kel 126 Absätze 6, 7, 8, 12 und 13).

Die qualifizierte Mehrheit der übrigen Mitglieder des Rates 
bestimmt sich nach Artikel 238 Absatz 3 Buchstabe a. 



Art. 140 AEUV
(1) Mindestens einmal alle zwei Jahre oder auf Antrag eines Mitgliedstaats, für den eine 

Ausnahmeregelung gilt, berichten die Kommission und die Europäische Zentralbank dem Rat, 
inwieweit die Mitgliedstaaten, für die eine Ausnahmeregelung gilt, bei der Verwirklichung der 
Wirtschafts- und Währungsunion ihren Verpflichtungen bereits nachgekommen sind. In ihren 
Berichten wird auch die Frage geprüft, inwieweit die innerstaatlichen Rechtsvorschriften jedes 
einzelnen dieser Mitgliedstaaten einschließlich der Satzung der jeweiligen nationalen 
Zentralbank mit Artikel 130 und Artikel 131 sowie der Satzung des ESZB und der EZB vereinbar 
sind. Ferner wird darin geprüft, ob ein hoher Grad an dauerhafter Konvergenz erreicht ist; 
Maßstab hierfür ist, ob die einzelnen Mitgliedstaaten folgende Kriterien erfüllen:

- Erreichung eines hohen Grades an Preisstabilität, ersichtlich aus einer Inflationsrate, die der Inflationsrate 
jener – höchstens drei – Mitgliedstaaten nahe kommt, die auf dem Gebiet der Preisstabilität das beste 
Ergebnis erzielt haben;

- eine auf Dauer tragbare Finanzlage der öffentlichen Hand, ersichtlich aus einer öffentlichen Haushaltslage 
ohne übermäßiges Defizit im Sinne des Artikels 126 Absatz 6;

- des Europäischen Währungssystems seit mindestens zwei Jahren ohne Abwertung gegenüber dem Euro;
- Dauerhaftigkeit der von dem Mitgliedstaat mit Ausnahmeregelung erreichten Konvergenz und seiner 

Teilnahme am Wechselkursmechanismus, die im Niveau der langfristigen Zinssätze zum Ausdruck kommt.
Die vier Kriterien in diesem Absatz sowie die jeweils erforderliche Dauer ihrer Einhaltung sind in 
einem den Verträgen beigefügten Protokoll näher festgelegt. Die Berichte der Kommission und 
der Europäischen Zentralbank berücksichtigen auch die Ergebnisse bei der Integration der 
Märkte, den Stand und di Entwicklung der Leistungsbilanzen, die Entwicklung bei den 
Lohnstückkosten und andere Preisindizes.



- Erreichung eines hohen Grades an Preisstabilität, ersichtlich 
aus einer Inflationsrate, die der Inflationsrate jener – höchstens 
drei – Mitgliedstaaten nahe kommt, die auf dem Gebiet der 
Preisstabilität das beste Ergebnis erzielt haben;

- eine auf Dauer tragbare Finanzlage der öffentlichen Hand, 
ersichtlich aus einer öffentlichen Haushaltslage ohne 
übermäßiges Defizit im Sinne des Artikels 126 Absatz 6;

- des Europäischen Währungssystems seit mindestens zwei 
Jahren ohne Abwertung gegenüber dem Euro;

- Dauerhaftigkeit der von dem Mitgliedstaat mit 
Ausnahmeregelung erreichten Konvergenz und seiner 
Teilnahme am Wechselkursmechanismus, die im Niveau der 
langfristigen Zinssätze zum Ausdruck kommt.

Konvergenzkriterien
nach Art. 140 AEUV



Art. 140 AEUV
(2) Der Rat beschließt nach Anhörung des Europäischen Parlaments und nach 

Aussprache im Europäischen Rat auf Vorschlag der Kommission, welche der 
Mitgliedstaaten, für die eine Ausnahmeregelung gilt, die auf den Kriterien des 
Absatzes 1 beruhenden Voraussetzungen erfüllen, und hebt die 
Ausnahmeregelungen der betreffenden Mitgliedstaaten auf.
Der Rat beschließt auf Empfehlung einer qualifizierten Mehrheit derjenigen seiner 
Mitglieder, die Mitgliedstaaten vertreten, deren Währung der Euro ist. Diese 
Mitglieder beschließen innerhalb von sechs Monaten nach Eingang des Vorschlags 
der Kommission beim Rat.
Die in Unterabsatz 2 genannte qualifizierte Mehrheit dieser Mitglieder bestimmt sich 
nach Arti-kel 238 Absatz 3 Buchstabe a.

(3) Wird nach dem Verfahren des Absatzes 2 beschlossen, eine Ausnahmeregelung 
aufzuheben, so legt der Rat aufgrund eines einstimmigen Beschlusses der 
Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, und des betreffenden Mitgliedstaats 
auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung der Europäischen Zentralbank 
den Kurs, zu dem dessen Währung durch den Euro ersetzt wird, unwiderruflich fest 
und ergreift die sonstigen erforderlichen Maßnahmen zur Einführung des Euro als 
einheitliche Währung in dem betreffenden Mitgliedstaat.



Art. 141 AEUV
(1) Sofern und solange es Mitgliedstaaten gibt, für die eine Ausnahmeregelung 

gilt, wird unbeschadet des Artikels 129 Absatz 1 der in Artikel 44 der 
Satzung des ESZB und der EZB bezeichnete Erweiterte Rat der 
Europäischen Zentralbank als drittes Beschlussorgan der Europäischen 
Zentral-bank errichtet.

(2) Sofern und solange es Mitgliedstaaten gibt, für die eine Ausnahmeregelung 
gilt, ist es die Aufgabe der Europäischen Zentralbank, in Bezug auf diese 
Mitgliedstaaten

– die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Zentralbanken zu verstärken;
– die Koordinierung der Geldpolitiken der Mitgliedstaaten mit dem Ziel zu verstärken, 

die Preisstabilität aufrechtzuerhalten;
– das Funktionieren des Wechselkursmechanismus zu überwachen;
– Konsultationen zu Fragen durchzuführen, die in die Zuständigkeit der nationalen 

Zentral-banken fallen und die Stabilität der Finanzinstitute und -märkte berühren;
– die seinerzeitigen Aufgaben des Europäischen Fonds für währungspolitische 

Zusammenarbeit, die zuvor vom Europäischen Währungsinstitut übernommen 
worden waren, wahrzu-nehmen.



Art. 142 AEUV

Jeder Mitgliedstaat, für den eine Ausnahmeregelung gilt, 
behandelt seine Wechselkurspolitik als eine Angelegenheit von 
gemeinsamem Interesse. Er berücksichtigt dabei die Erfahrungen, 
die bei der Zusammenarbeit im Rahmen des 
Wechselkursmechanismus gesammelt worden sind.



Art. 143 AEUV
(1) Ist ein Mitgliedstaat, für den eine Ausnahmeregelung gilt, hinsichtlich seiner 

Zahlungsbilanz von Schwierigkeiten betroffen oder ernstlich bedroht, die sich 
entweder aus einem Ungleichgewicht seiner Gesamtzahlungsbilanz oder aus der 
Art der ihm zur Verfügung stehenden Devisen ergeben, und sind diese 
Schwierigkeiten geeignet, insbesondere das Funktionieren des Binnenmarkts oder 
die Verwirklichung der gemeinsamen Handelspolitik zu gefährden, so prüft die 
Kommission unverzüglich die Lage dieses Staates sowie die Maßnahmen, die er 
getroffen hat oder unter Einsatz aller ihm zur Verfügung stehenden Mittel nach den 
Verträgen treffen kann. Die Kommission gibt die Maßnahmen an, die sie dem 
betreffenden Mitgliedstaat empfiehlt.
Erweisen sich die von einem Mitgliedstaat mit Ausnahmeregelung ergriffenen und 
die von der Kommission angeregten Maßnahmen als unzureichend, die 
aufgetretenen oder drohenden Schwierigkeiten zu beheben, so empfiehlt die 
Kommission dem Rat nach Anhörung des Wirtschafts- und Finanzausschusses 
einen gegenseitigen Beistand und die dafür geeigneten Methoden.
Die Kommission unterrichtet den Rat regelmäßig über die Lage und ihre 
Entwicklung.



Art. 143 AEUV
(2) Der Rat gewährt den gegenseitigen Beistand; er erlässt Richtlinien oder 

Beschlüsse, welche die Bedingungen und Einzelheiten hierfür festlegen. Der 
gegenseitige Beistand kann insbesondere erfolgen

a) durch ein abgestimmtes Vorgehen bei anderen internationalen Organisationen, an die sich 
die Mitgliedstaaten, für die eine Ausnahmeregelung gilt, wenden können;

b) durch Maßnahmen, die notwendig sind, um Verlagerungen von Handelsströmen zu 
vermei-den, falls der in Schwierigkeiten befindliche Mitgliedstaat mit Ausnahmeregelung 
mengen-mäßige Beschränkungen gegenüber dritten Ländern beibehält oder wieder einführt;

c) durch Bereitstellung von Krediten in begrenzter Höhe seitens anderer Mitgliedstaaten; 
hierzu ist ihr Einverständnis erforderlich.

(3) Stimmt der Rat dem von der Kommission empfohlenen gegenseitigen Beistand 
nicht zu oder sind der gewährte Beistand und die getroffenen Maßnahmen 
unzureichend, so ermächtigt die Kommission den in Schwierigkeiten befindlichen 
Mitgliedstaat mit Ausnahmeregelung, Schutzmaßnahmen zu treffen, deren 
Bedingungen und Einzelheiten sie festlegt.
Der Rat kann diese Ermächtigung aufheben und die Bedingungen und Einzelheiten 
ändern.



Art. 144 AEUV

(1) Gerät ein Mitgliedstaat, für den eine Ausnahmeregelung gilt, in eine plötzliche 
Zahlungsbilanzkrise und wird ein Beschluss im Sinne des Artikels 143 Absatz 2 
nicht unverzüglich getroffen, so kann der betreffende Staat vorsorglich die 
erforderlichen Schutzmaßnahmen ergreifen. Sie dürfen nur ein Mindestmaß an 
Störungen im Funktionieren des Binnenmarkts hervorrufen und nicht über das 
zur Behebung der plötzlich aufgetretenen Schwierigkeiten unbedingt 
erforderliche Ausmaß hinausgehen.

(2) Die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten werden über die 
Schutzmaßnahmen spätestens bei deren Inkrafttreten unterrichtet. Die 
Kommission kann dem Rat den gegenseitigen Beistand nach Artikel 143 
empfehlen.

(3) Auf Empfehlung der Kommission und nach Anhörung des Wirtschafts- und 
Finanzausschusses kann der Rat beschließen, dass der betreffende 
Mitgliedstaat diese Schutzmaßnahmen zu ändern, auszusetzen oder 
aufzuheben hat.



DIE SOZIALPOLITIK

Art. 151-161 AEUV



Art. 151 AEUV
Die Union und die Mitgliedstaaten verfolgen eingedenk der sozialen 
Grundrechte, wie sie in der am 18. Oktober 1961 in Turin unterzeichneten 
Europäischen Sozialcharta und in der Gemeinschaftscharta der sozialen 
Grundrechte der Arbeitnehmer von 1989 festgelegt sind, folgende Ziele: die 
Förderung der Beschäftigung, die Verbesserung der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen, um dadurch auf dem Wege des Fortschritts ihre 
Angleichung zu ermöglichen, einen angemessenen sozialen Schutz, den 
sozialen Dialog, die Entwicklung des Arbeitskräftepotenzials im Hinblick 
auf ein dauerhaft hohes Beschäftigungsniveau und die Bekämpfung von 
Ausgrenzungen.
Zu diesem Zweck führen die Union und die Mitgliedstaaten Maßnahmen 
durch, die der Vielfalt der einzelstaatlichen Gepflogenheiten, insbesondere 
in den vertraglichen Beziehungen, sowie der Notwendigkeit, die 
Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft der Union zu erhalten, Rechnung 
tragen.
Sie sind der Auffassung, dass sich eine solche Entwicklung sowohl aus 
dem eine Abstimmung der Sozialordnungen begünstigenden Wirken des 
Binnenmarkts als auch aus den in den Verträgen vorgesehenen Verfahren 
sowie aus der Angleichung ihrer Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
erge-ben wird.



Art. 152 AEUV

Die Union anerkennt und fördert die Rolle der Sozialpartner auf 
Ebene der Union unter Berücksichtigung der Unterschiedlichkeit 
der nationalen Systeme. Sie fördert den sozialen Dialog und 
achtet dabei die Autonomie der Sozialpartner.
Der Dreigliedrige Sozialgipfel für Wachstum und Beschäftigung 
trägt zum sozialen Dialog bei.



Art. 153 AEUV
(1) Zur Verwirklichung der Ziele des Artikels 151 unterstützt und ergänzt die Union die 

Tätigkeit der Mitgliedstaaten auf folgenden Gebieten:
a) Verbesserung insbesondere der Arbeitsumwelt zum Schutz der Gesundheit und der 

Sicherheit der Arbeitnehmer,
b) Arbeitsbedingungen,
c) soziale Sicherheit und sozialer Schutz der Arbeitnehmer,
d) Schutz der Arbeitnehmer bei Beendigung des Arbeitsvertrags,
e) Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer,
f) Vertretung und kollektive Wahrnehmung der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressen, 

einschließlich der Mitbestimmung, vorbehaltlich des Absatzes 5,
g) Beschäftigungsbedingungen der Staatsangehörigen dritter Länder, die sich rechtmäßig 

im Gebiet der Union aufhalten,
h) berufliche Eingliederung der aus dem Arbeitsmarkt ausgegrenzten Personen, 

unbeschadet des Artikels 166,
i) Chancengleichheit von Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt und 

Gleichbehandlung am Arbeitsplatz,
j) Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung,
k) Modernisierung der Systeme des sozialen Schutzes, unbeschadet des Buchstabens c.



Art. 153 AEUV
(2) Zu diesem Zweck können das Europäische Parlament und der Rat
a) unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 

Mitgliedstaaten Maßnahmen annehmen, die dazu bestimmt sind, die Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten durch Initiativen zu fördern, die die Verbesserung des 
Wissensstands, die Entwicklung des Austauschs von Informationen und bewährten 
Verfahren, die Förderung innovativer Ansätze und die Bewertung von Erfahrungen zum Ziel 
haben;

b) in den in Absatz 1 Buchstaben a bis i genannten Bereichen unter Berücksichtigung der in 
den einzelnen Mitgliedstaaten bestehenden Bedingungen und technischen Regelungen durch 
Richtlinien Mindestvorschriften erlassen, die schrittweise anzuwenden sind. Diese Richtlinien 
sollen keine verwaltungsmäßigen, finanziellen oder rechtlichen Auflagen vorschreiben, die der 
Gründung und Entwicklung von kleinen und mittleren Unternehmen entgegenstehen.
Das Europäische Parlament und der Rat beschließen gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsver-fahren nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses und des 
Ausschusses der Regionen. 
In den in Absatz 1 Buchstaben c, d, f und g genannten Bereichen beschließt der Rat 
einstimmig gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren nach Anhörung des 
Europäischen Parlaments und der genannten Ausschüsse.
Der Rat kann einstimmig auf Vorschlag der Kommission nach Anhörung des Europäischen 
Parla-ments beschließen, dass das ordentliche Gesetzgebungsverfahren auf Absatz 1 
Buchstaben d, f und g angewandt wird.



Art. 153 AEUV
(3) Ein Mitgliedstaat kann den Sozialpartnern auf deren gemeinsamen Antrag die 

Durchführung von aufgrund des Absatzes 2 angenommenen Richtlinien oder 
gegebenenfalls die Durchführung eines nach Artikel 155 erlassenen Beschlusses 
des Rates übertragen.
In diesem Fall vergewissert sich der Mitgliedstaat, dass die Sozialpartner 
spätestens zu dem Zeit-punkt, zu dem eine Richtlinie umgesetzt oder ein Beschluss 
durchgeführt sein muss, im Wege einer Vereinbarung die erforderlichen 
Vorkehrungen getroffen haben; dabei hat der Mitgliedstaat alle erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, um jederzeit gewährleisten zu können, dass die durch diese 
Richtlinie oder diesen Beschluss vorgeschriebenen Ergebnisse erzielt werden.

(4) Die aufgrund dieses Artikels erlassenen Bestimmungen
- berühren nicht die anerkannte Befugnis der Mitgliedstaaten, die Grundprinzipien 
ihres Systems der sozialen Sicherheit festzulegen, und dürfen das finanzielle 
Gleichgewicht dieser Systeme nicht erheblich beeinträchtigen;
- hindern die Mitgliedstaaten nicht daran, strengere Schutzmaßnahmen 
beizubehalten oder zu treffen, die mit den Verträgen vereinbar sind.

(5) Dieser Artikel gilt nicht für das Arbeitsentgelt, das Koalitionsrecht, das Streikrecht 
sowie das Aussperrungsrecht.



Art. 154 AEUV
(1) Die Kommission hat die Aufgabe, die Anhörung der Sozialpartner auf 

Unionsebene zu fördern, und erlässt alle zweckdienlichen Maßnahmen, um den 
Dialog zwischen den Sozialpartnern zu erleichtern, wobei sie für Ausgewogenheit 
bei der Unterstützung der Parteien sorgt.

(2) Zu diesem Zweck hört die Kommission vor Unterbreitung von Vorschlägen im 
Bereich der Sozialpolitik die Sozialpartner zu der Frage, wie eine Unionsaktion 
gegebenenfalls ausgerichtet werden sollte.

(3) Hält die Kommission nach dieser Anhörung eine Unionsmaßnahme für 
zweckmäßig, so hört sie die Sozialpartner zum Inhalt des in Aussicht 
genommenen Vorschlags. Die Sozialpartner über-mitteln der Kommission eine 
Stellungnahme oder gegebenenfalls eine Empfehlung.

(4) Bei den Anhörungen nach den Absätzen 2 und 3 können die Sozialpartner der 
Kommission mitteilen, dass sie den Prozess nach Artikel 155 in Gang setzen 
wollen. Die Dauer dieses Prozesses darf höchstens neun Monate betragen, 
sofern die betroffenen Sozialpartner und die Kommission nicht gemeinsam eine 
Verlängerung beschließen.



Art. 155 AEUV
(1) Der Dialog zwischen den Sozialpartnern auf Unionsebene kann, falls 

sie es wünschen, zur Herstellung vertraglicher Beziehungen 
einschließlich des Abschlusses von Vereinbarungen führen.

(2) Die Durchführung der auf Unionsebene geschlossenen 
Vereinbarungen erfolgt entweder nach den jeweiligen Verfahren und 
Gepflogenheiten der Sozialpartner und der Mitgliedstaaten oder – in 
den durch Artikel 153 erfassten Bereichen – auf gemeinsamen Antrag 
der Unterzeichnerparteien durch einen Beschluss des Rates auf 
Vorschlag der Kommission. Das Europäische Parlament wird 
unterrichtet.
Der Rat beschließt einstimmig, sofern die betreffende Vereinbarung 
eine oder mehrere Bestimmungen betreffend einen der Bereiche 
enthält, für die nach Artikel 153 Absatz 2 Einstimmigkeit erfor-derlich 
ist.



Art. 156 AEUV
Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen der Verträge fördert die Kommission im Hinblick auf 
die Erreichung der Ziele des Artikels 151 die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und 
erleichtert die Abstimmung ihres Vorgehens in allen unter dieses Kapitel fallenden Bereichen der 
Sozialpolitik, insbesondere auf dem Gebiet

- der Beschäftigung,
- des Arbeitsrechts und der Arbeitsbedingungen,
- der beruflichen Ausbildung und Fortbildung,
- der sozialen Sicherheit,
- der Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten,
- des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit,
- des Koalitionsrechts und der Kollektivverhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeit-nehmern.

Zu diesem Zweck wird die Kommission in enger Verbindung mit den Mitgliedstaaten durch 
Untersuchungen, Stellungnahmen und die Durchführung von Konsultationen in Bezug auf innerstaatlich 
oder in den internationalen Organisationen zu behandelnde Fragen tätig, und zwar insbesondere im 
Wege von Initiativen, die darauf abzielen, Leitlinien und Indikatoren festzulegen, den Austausch 
bewährter Verfahren durchzuführen und die erforderlichen Elemente für eine regelmäßige 
Über-wachung und Bewertung auszuarbeiten. Das Europäische Parlament wird in vollem Umfang 
unter-richtet.
Vor Abgabe der in diesem Artikel vorgesehenen Stellungnahmen hört die Kommission den Wirt-schafts-
und Sozialausschuss.



Art. 157 AEUV
(1) Jeder Mitgliedstaat stellt die Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und 

Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit sicher.
(2) Unter "Entgelt" im Sinne dieses Artikels sind die üblichen Grund- oder Mindestlöhne 

und -gehälter sowie alle sonstigen Vergütungen zu verstehen, die der Arbeitgeber aufgrund des 
Dienst-verhältnisses dem Arbeitnehmer unmittelbar oder mittelbar in bar oder in Sachleistungen 
zahlt.
Gleichheit des Arbeitsentgelts ohne Diskriminierung aufgrund des Geschlechts bedeutet,

a) dass das Entgelt für eine gleiche nach Akkord bezahlte Arbeit aufgrund der gleichen Maß-einheit 
festgesetzt wird,

b) dass für eine nach Zeit bezahlte Arbeit das Entgelt bei gleichem Arbeitsplatz gleich ist.
(3) Das Europäische Parlament und der Rat beschließen gemäß dem ordentlichen 

Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses 
Maßnahmen zur Gewähr-leistung der Anwendung des Grundsatzes der Chancengleichheit und 
der Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen, 
einschließlich des Grundsatzes des gleichen Entgelts bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit.

(4) Im Hinblick auf die effektive Gewährleistung der vollen Gleichstellung von Männern und Frauen 
im Arbeitsleben hindert der Grundsatz der Gleichbehandlung die Mitgliedstaaten nicht daran, zur 
Erleichterung der Berufstätigkeit des unterrepräsentierten Geschlechts oder zur Ver-hinderung 
bzw. zum Ausgleich von Benachteiligungen in der beruflichen Laufbahn spezifische 
Vergünstigungen beizubehalten oder zu beschließen.



Art. 158 AEUV

Die Mitgliedstaaten sind bestrebt, die bestehende Gleichwertigkeit 
der Ordnungen über die bezahlte Freizeit beizubehalten.



Art. 159 AEUV

Die Kommission erstellt jährlich einen Bericht über den Stand der 
Verwirklichung der in Artikel 151 genannten Ziele sowie über die 
demografische Lage in der Union. Sie übermittelt diesen Bericht 
dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem Wirtschafts- und 
Sozialausschuss.



Art. 160 AEUV

Der Rat, der mit einfacher Mehrheit beschließt, setzt nach Anhörung des 
Europäischen Parlaments einen Ausschuss für Sozialschutz mit beratender 
Aufgabe ein, um die Zusammenarbeit im Bereich des sozialen Schutzes 
zwischen den Mitgliedstaaten und mit der Kommission zu fördern. Der 
Aus-schuss hat folgende Aufgaben:

- Er verfolgt die soziale Lage und die Entwicklung der Politiken im Bereich des 
sozialen Schutzes in den Mitgliedstaaten und der Union;

- er fördert den Austausch von Informationen, Erfahrungen und bewährten 
Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten und mit der Kommission;

- Unbeschadet des Artikels 240 arbeitet er auf Ersuchen des Rates oder der 
Kommission oder von sich aus in seinem Zuständigkeitsbereich Berichte aus, 
gibt Stellungnahmen ab oder wird auf andere Weise tätig.

Bei der Erfüllung seines Auftrags stellt der Ausschuss geeignete Kontakte zu 
den Sozialpartnern her.
Jeder Mitgliedstaat und die Kommission ernennen zwei Mitglieder des 
Ausschusses.



Art. 161 AEUV

Der Jahresbericht der Kommission an das Europäische Parlament 
hat stets ein besonderes Kapitel über die Entwicklung der sozialen 
Lage in der Union zu enthalten.
Das Europäische Parlament kann die Kommission auffordern, 
Berichte über besondere, die soziale Lage betreffende Fragen 
auszuarbeiten.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !!


	Foliennummer 1
	�Themen
	Foliennummer 3
	Foliennummer 4
	Foliennummer 5
	Foliennummer 6
	Foliennummer 7
	Beitrittskandidaten zum�Euro-Raum
	Foliennummer 9
	Foliennummer 10
	Foliennummer 11
	Foliennummer 12
	Art. 119 AEUV 
	Art. 119 AEUV 
	Foliennummer 15
	PROTOKOLL (Nr. 14)�BETREFFEND DIE EURO-GRUPPE�
	PROTOKOLL (Nr. 14)�BETREFFEND DIE EURO-GRUPPE�
	Art. 120 AEUV 
	Art. 121 AEUV 
	Art. 121 AEUV 
	Art. 121 AEUV 
	Art. 122 AEUV 
	Art. 123 AEUV 
	Art. 124 AEUV 
	Art. 125 AEUV 
	Art. 126 AEUV 
	Foliennummer 27
	Art. 126 AEUV 
	Art. 126 AEUV 
	Art. 126 AEUV 
	Art. 126 AEUV 
	Foliennummer 32
	Foliennummer 33
	Art. 282 AEUV 
	Art. 127 AEUV 
	Art. 127 AEUV 
	Art. 128 AEUV 
	Art. 129 AEUV 
	Art. 130 AEUV 
	Art. 131 AEUV 
	Art. 132 AEUV 
	Art. 133 AEUV 
	Art. 136 AEUV 
	Art. 137 AEUV 
	Art. 138 AEUV 
	Art. 139 AEUV 
	Art. 139 AEUV 
	Art. 140 AEUV 
	Foliennummer 49
	Art. 140 AEUV 
	Art. 141 AEUV 
	Art. 142 AEUV 
	Art. 143 AEUV 
	Art. 143 AEUV 
	Art. 144 AEUV 
	Foliennummer 56
	Art. 151 AEUV 
	Art. 152 AEUV 
	Art. 153 AEUV 
	Art. 153 AEUV 
	Art. 153 AEUV 
	Art. 154 AEUV 
	Art. 155 AEUV 
	Art. 156 AEUV 
	Art. 157 AEUV 
	Art. 158 AEUV 
	Art. 159 AEUV 
	Art. 160 AEUV 
	Art. 161 AEUV 
	Foliennummer 70

